
Bebauungsplan „Göldern-Ost“, 1. Änderung 

 
Der Gemeinderat der Gemeinde Reichenau hat am 14.03.2022 in öffentlicher Sitzung den 

Bebauungsplan „Göldern-Ost, 1. Änderung“ mit Begründung und textlichen Festsetzungen 

sowie die dazu gehörenden örtlichen Bauvorschriften nach § 10 Baugesetzbuch (BauGB) als 

– jeweils selbständige – Satzung beschlossen.  

 

Für den räumlichen Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist der Lageplan vom 28.06.2021 

maßgebend, der nachfolgend wiedergegeben wird. 

 

Der Bebauungsplan und die örtlichen Bauvorschriften treten mit dieser Bekanntmachung in 

Kraft (§ 10 Abs. 3 Satz 4 BauGB). 

 

Der Bebauungsplan, seine Begründung, die örtlichen Bauvorschriften können beim Bürger-

meisteramt Reichenau, Münsterplatz 2, Ortsbauamt, Zimmer 15, während der üblichen 

Dienststunden von jedermann eingesehen werden. Über den Inhalt wird auf Verlangen Aus-

kunft erteilt. 

 

Nach § 215 BauGB und § 4 Abs. 4 Gemeindeordnung (GemO) wird auf folgendes hingewie-

sen: 



 

Unbeachtlich werden: 

 

1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort bezeich-

neten Verfahrens- und Formvorschriften, 

 

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der Vorschrif-

ten über das Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans und 

 

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs,  

 

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung der Satzung schriftlich gegenüber 

der Gemeinde unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend ge-

macht worden sind.  

 

Sollte der Bebauungsplan unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Ge-

meindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) oder aufgrund der Gemeindeordnung er-

lassener Verfahrens- und Formvorschriften zu Stande gekommen sein, gilt er ein Jahr nach 

dieser Bekanntmachung als von Anfang an gültig zu Stande gekommen. Dies gilt nicht, wenn  

 

1. die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekannt-

machung der Satzung verletzt worden sind, 

2. der Bürgermeister dem Beschluss nach § 43 GemO wegen Gesetzwidrigkeit widerspro-

chen hat oder wenn vor Ablauf eines Jahres nach dieser Bekanntmachung die Rechtsauf-

sichtsbehörde den Beschluss beanstandet hat oder wenn die Verletzung der Verfahrens- 

oder Formvorschriften gegenüber der Gemeinde unter Bezeichnung des Sachverhalts, der 

die Verletzung begründen soll, schriftlich oder elektronisch geltend gemacht worden ist.  

 

Ist eine Verletzung nach § 4 Abs. 4 S. 2 Nr. 2 GemO geltend gemacht worden, so kann auch 

nach Ablauf der Jahresfrist jedermann diese Verletzung geltend machen.  

 

Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 des BauGB über die Geltendmachung et-

waiger Entschädigungsansprüche nach den §§ 39 bis 43 BauGB und des § 44 Abs. 4 BauGB 

über das Erlöschen der Entschädigungsansprüche bei nicht fristgemäßer Geltendmachung 

wird hingewiesen. 

 

Reichenau, 27.04.2022  

 

 

 

Dr. Wolfgang Zoll 

Bürgermeister 


